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An die  

GZ ●  BKA-601.374/0002-V/5/2009  

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT 

BEARBEITER ●  HERR MMAG DR PATRICK SEGALLA 

PERS. E-MAIL ●  PATRICK.SEGALLA@BKA.GV.AT 

TELEFON ●  01/53115/2353 

BMJ-B18.003/0004-I  7 /2008 

 

 

Parlamentsdirektion 
Parlament 
1017 Wien 

 

Antwort  bit te  unter Anführung der G Z an die Abte i lungsmail 
 

Betrifft: Entwurf zur Änderung des Gerichtsgebührengesetzes (Modul für das Bud-
getbegleitgesetz 2009); 

Begutachtung; Stellungnahme 
 

 
In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Sinne der 

Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 1961 seine Stellungnahme zum oben 

angeführten Gesetzesentwurf. 

 

5. März 2009 
Für den Bundeskanzler: 

SPORRER 
 
 
Elektronisch gefertigt 
 
 

2/SN-28/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

www.parlament.gv.at
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An das 
Bundesministerium  

 
GZ ●  BKA-601.374/0002-V/5/2009  

ABTEILUNGSMAIL ●  V@BKA.GV.AT 

BEARBEITER ●  HERR MMAG DR PATRICK SEGALLA 

PERS. E-MAIL ●  PATRICK.SEGALLA@BKA.GV.AT 

TELEFON ●  01/53115/2353 

IHR ZEICHEN ●   BMJ-B18.003/0004-I  7 /2008 

 
für Justiz 

 

per E-Mail 

 Antwort  bit te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail  

 
 
Betrifft: Entwurf zur Änderung des Gerichtsgebührengesetzes (Modul für das Bud-

getbegleitgesetz 2009); 

Begutachtung; Stellungnahme 
 

 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines:  

Zu legistischen Fragen darf allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik hingewiesen werden, unter der insbesondere 

 die Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“), 

 das EU-Addendum zu den Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit 

„RZ .. des EU-Addendums“), 

 der - für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche - Teil IV der Le-

gistischen Richtlinien 1979, 

 die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien) und 

 verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des Bundeskanzler-

amtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

Die Gemeinschaftsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgeset-

zes ist vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 
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http://www.bundeskanzleramt.at/Legistik
http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc
http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc
http://www.bka.gv.at/2004/4/15/addendum.doc
http://www.bundeskanzleramt.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc
http://www.bundeskanzleramt.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc
http://www.bundeskanzleramt.at/2004/4/15/layout_richtlinien.doc
http://www.bundeskanzleramt.at/2004/4/15/layout_richtlinien.doc


 

II. Zum Gesetzesentwurf:  

Es würde der legistischen Praxis entsprechen, Novellierungsanordnungen durchge-

hend zu nummerieren und nicht mit Buchstabenbezeichnungen zu untergliedern (Z 5 

des Entwurfs). Dies hätte auch den Vorteil der leichteren Zitierbarkeit der Novellie-

rungsanordnungen, während die in Teilen des Entwurfes gewählte Art der Bezeich-

nung trotz der zusammenhängenden Bezeichnung von Novellierungsanordnungen, 

die die gleiche Bestimmung im Stammgesetz betreffen, letztlich keine Vorteile mit 

sich bringt, weil die einzelnen, eine Bestimmung betreffenden Novellierungsanord-

nungen dennoch voneinander unabhängig bleiben. 

III. Zu den Erläuterungen: 

Es wäre anzugeben, worauf sich die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 

vorgeschlagenen Neuregelungen gründet (Legistische Richtlinien 1979, Pkt. 94). 

Gemäß § 14 Abs. 1 BHG ist jedem Entwurf für (ua.) ein Bundesgesetz von dem 

Bundesminister, in dessen Wirkungsbereich der Entwurf ausgearbeitet wurde, eine 

den Richtlinien gemäß § 14 Abs. 5 BHG entsprechende Darstellung der finanziellen 

Auswirkungen anzuschließen, aus der insbesondere hervorzugehen hat, wie hoch 

die durch die Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen voraussichtlich verur-

sachten Ausgaben oder Einnahmen sowie Kosten oder Erlöse für den Bund im lau-

fenden Finanzjahr und mindestens in den nächsten drei Finanzjahren zu beziffern 

sein werden. Eine solche Darstellung kann dem vorliegenden Entwurf nicht entnom-

men werden. 

Auf die finanziellen Folgen einer Missachtung von Verpflichtungen nach der Verein-

barung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsulta-

tionsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, 

BGBl. I Nr. 35/1999, muss hingewiesen werden. 

2/SN-28/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf elektronisch übermittelt 3 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

www.parlament.gv.at

http://www.bundeskanzleramt.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc
http://10.204.9.2/attachment/bgblpdf/1999/1999a035.pdf


 

 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

5. März 2009 
Für den Bundeskanzler: 

SPORRER 
 
 
Elektronisch gefertigt
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